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Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2000/06/0017

Rechtssatz

Soweit im gegenständlichen Fall die belangte Behörde vom Bescheid der Gemeindevertretung etwa hinsichtlich der

Frage, ob das gegenständliche Dachgeschoß vormals zur Wohnbenutzung bewilligt war und hinsichtlich der Frage, ob

durch das Vorhaben eine Vergrößerung der WohnAäche erfolgte, abweichende Annahmen triBt und sich mit dem

Studium verschiedener Dachgeschoßausbauvarianten befasst, ist ihr dies als Vorstellungsbehörde zwar grundsätzlich

nicht verwehrt. Allerdings hat die belangte Behörde ihre Überprüfungsbefugnis als Vorstellungsbehörde dadurch

überschritten, dass sie - aufbauend auf den von ihr getroBenen, von den Feststellungen der Gemeindebehörden

abweichenden Annahmen -

im Ergebnis selbst eine Ermessensübung in Anwendung des § 25 Abs. 8 Slbg. BebauungsgrundlagenG 1968 vornahm.

Die belangte Behörde hat nicht ausgeführt, dass auf der Basis des von ihr erstmals festgestellten Sachverhaltes nur

eine bestimmte Ermessensübung als im Sinn des Gesetzes gelegen angesehen werden kann, und solches ist auch für

den Verwaltungsgerichtshof nach der Lage des Falles nicht zu erkennen.
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